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V

Vorwort zur 20. Auflage

Mit dem vorliegenden Buch stellen die Verfasser – allesamt seit vielen Jahren Dozenten an 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg  – die Technik der 
Buchführung und die Grundsätze des Bilanzsteuerrechts dar. Es ist als Lehrbuch für das 
Grundstudium I an den Fachhochschulen und anderen Ausbildungseinrichtungen der Beam-
ten des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung konzipiert. Das Werk eignet sich jedoch 
auch bestens als Einstieg in die Materie der Buchführung und des Bilanzsteuerrechts für alle 
anderen Auszubildenden und Studierenden mit steuerlicher Fachrichtung.

In dieser Neuauflage wurden die seit dem Erscheinen der Vorauflage ergangenen Geset-
zesänderungen, neuen Verwaltungsanweisungen und BFH-Entscheidungen zum Bilanzsteu-
errecht berücksichtigt.

Ludwigsburg, im März 2022
Bernfried Fanck

Harald Guschl
Jürgen Kirschbaum

Vorwort zur 20. Auflage
Vorwort zur 20. Auflage
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weitere Jahr im jeweiligen Beispiel (Fall).



1

Teil A Einführung

1  Bedeutung der Buchführung

Jeder, der eine berufliche Tätigkeit ausübt, möchte selbstverständlich wissen, was er dabei 
verdient. Das gilt insbesondere auch für den Unternehmer. Auskunft über seine Ertrags- und 
Vermögenslage gibt ihm dabei die Buchführung seines Betriebs. Außerdem kann er daraus 
wichtige Daten für seine Kalkulation, für die Überwachung seiner Forderungen und Schulden 
und vieles andere mehr entnehmen. Die Buchführung ist somit eine wichtige Informations-
quelle für den Unternehmer.

Buchführung ist aber nicht nur Privatsache. Auch aus Gründen des Gläubigerschutzes 
(Sicherung von Krediten) ist eine ordnungsmäßige Buchführung unbedingt erforderlich. 
Nicht zuletzt ist auch der Staat an den Ergebnissen der Buchführung interessiert, denn sie 
führen zu einer Reihe wichtiger Besteuerungsgrundlagen (z. B. Gewinn für die Einkommen-
steuer und die Gewerbesteuer, Verkaufserlöse = vereinbarte Entgelte für die Umsatzsteuer).

Aus diesen Gründen hat der Gesetzgeber für bestimmte Unternehmer die Buchführung 
zur Pflicht gemacht. So enthält § 238 HGB die Buchführungspflicht für alle Kaufleute (vgl. 
§ 1 ff. HGB). Zur Befreiung von der Buchführungspflicht für kleine Einzelkaufleute siehe § 241 a 
HGB. § 141 AO verpflichtet alle Gewerbetreibenden und Land- und Forstwirte, deren Umsatz 
oder Gewinn eine bestimmte Grenze übersteigt, Bücher zu führen (vgl. auch D 1.1).

Eine bestimmte Form der Buchführung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Jedoch 
müssen zum Betriebsbeginn und zum Schluss jedes Geschäftsjahrs (Wirtschaftsjahrs) ein 
Inventar (Bestandsverzeichnis) und eine Bilanz erstellt werden, außerdem zum Schluss 
jedes Geschäftsjahrs eine Gewinn- und Verlustrechnung (§ 240 Abs. 1 und 2 sowie § 242 Abs. 
1 und 2 HGB). Die einzelnen Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwick-
lung verfolgen lassen. Insgesamt muss die Buchführung so beschaffen sein, dass sie einem 
sachverständigen Dritten, z. B. dem Kreditsachbearbeiter der Bank oder dem Betriebsprüfer 
des Finanzamts, innerhalb angemessener Zeit einen sicheren Überblick über die Geschäfts-
vorfälle sowie über die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens vermitteln kann (vgl. 
§ 238 Abs. 1 Sätze 2 und 3 HGB sowie § 145 Abs. 1 AO). Eine Buchführung, die diesen Anforde-
rungen entspricht, ist ordnungsmäßig.

2  Der Gewinnbegriff des § 4 Abs. 1 EStG

2.1  Der Betriebsvermögensvergleich

Die wohl wichtigste Besteuerungsgrundlage, die der Buchführung zu entnehmen ist, ist der 
Gewinn des Betriebs. Die steuerliche Definition des Gewinns ist im § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG ent-
halten. Aus dieser Vorschrift lässt sich folgende Darstellung ableiten:
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Betriebsvermögen am Ende des Wirtschaftsjahrs (Wj.)
./. Betriebsvermögen am Ende des vorangegangenen Wj.
= Unterschiedsbetrag (Betriebsvermögenszunahme oder -abnahme)
+ Entnahmen
./. Einlagen
= Gewinn

Diese Berechnung bezeichnet man üblicherweise als Betriebsvermögensvergleich.

2.2  Begriff des Betriebsvermögens

Betriebsvermögen ist einerseits die Menge aller positiven und negativen Vermögenswerte 
(Wirtschaftsgüter), die dem Betrieb dienen, also der betrieblichen Besitzposten und Schul-
den, s. D 2.

Andererseits stellt das Betriebsvermögen auch den wertmäßigen Unterschied zwi-
schen Besitzposten und Schulden des Betriebs dar, also das Eigenkapital. Dieses wert-
mäßige Betriebsvermögen liegt der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
zugrunde.

Zum Betriebsvermögen zählen nur Besitzposten, die dem Kaufmann gehören, also regel-
mäßig nur solche, die sich in seinem zivilrechtlichen Eigentum befinden. Ausnahmsweise 
können aber auch Besitzposten im zivilrechtlichen Eigentum eines Dritten dem Betriebsver-
mögen des Kaufmanns als wirtschaftliches Eigentum zugerechnet werden, vgl. § 39 Abs. 2 
Nr. 1 AO und § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB.

2.3  Private Einflüsse

Das Betriebsvermögen wird nicht nur durch betriebliche Einnahmen und Ausgaben verän-
dert, sondern oft auch durch private Ausgaben (Entnahmen) oder Einlagen. Damit wird das 
Ergebnis des Betriebsvermögensvergleichs verfälscht. Zur Korrektur müssen deshalb die 
Entnahmen zugerechnet und die Einlagen abgesetzt werden. Damit ist sichergestellt, dass 
der Gewinn nur den betrieblichen Bereich erfasst.

Was unter Entnahmen und Einlagen im Einzelnen zu verstehen ist, ergibt sich aus § 4 
Abs. 1 Sätze 2 und 8 EStG. Vgl. auch § 12 EStG und Teil F.

2.4  Wirtschaftsjahr

Die meisten Gewerbetreibenden haben als Wirtschaftsjahr (auch: Geschäftsjahr) das 
Kalenderjahr gewählt, jedoch sind vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahre unter 
bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich. Für Land- und Forstwirte ist ein abwei-
chendes Wirtschaftsjahr (01.07. bis 30.06.) gesetzlich vorgeschrieben, vgl. § 4 a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 EStG.
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2.5  Übungsaufgaben zum Betriebsvermögensvergleich und zur Entwicklung 
des Betriebsvermögens

Fälle 1 – 3

Fall 1
Es bedeuten:

BV = Betriebsvermögen
BV 01 = Betriebsvermögen am Ende des ersten Wirtschaftsjahres
BV 02 = Betriebsvermögen am Ende des zweiten Wirtschaftsjahres

 

a) b) c) d)

BV 02 50 000 € 20 000 € ./. 5 000 € 60 000 €

BV 01 10 000 € 30 000 € 15 000 € ./. 4 000 €

BV-Zunahme 40 000 € ………………… ………………… …………………

BV-Abnahme – ………………… ………………… …………………
    

Eine Betriebsvermögens-Zunahme oder -Abnahme sagt für sich allein noch nichts über 
den endgültigen Gewinn – oder Verlust – aus. Das Betriebsvermögen am Ende des Wirt-
schaftsjahrs kann durch außerbetriebliche, also private Vorgänge beeinflusst sein; Pri-
vatentnahmen minderten das Vermögen, Privateinlagen wirkten sich erhöhend aus.

Fall 2
 

e) f) g) h)

BV 02 25 000 € ./. 8 000 € 30 000 € 10 000 €

BV 01 35 000 € 12 000 € 10 000 € ./. 4 000 €

BV-Zunahme – ………………… ………………… …………………

BV-Abnahme 10 000 € ………………… ………………… …………………

+ Entnahmen 36 000 € 14 000 € 24 000 € 30 000 €

./. Einlagen 6 000 € 5 000 € 50 000 € 2 000 €

Gewinn 20 000 € ………………… ………………… …………………

Verlust – ………………… ………………… …………………
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Fall 3
Die Bestandteile des Betriebsvermögensvergleichs werden oft in anderer Reihenfolge 
gegliedert, um die Entwicklung des Betriebsvermögens dazustellen.
 

i) k) l) m)

BV 01 40 000 € ./. 5 000 € 12 000 € 30 000 €

./. Entnahmen 22 000 € 19 000 € 20 000 € 18 000 €

18 000 € ………………… ………………… …………………

+ Einlagen 4 000 € 14 000 € 0 € 8 000 €

22 000 € ………………… ………………… …………………

+ Gewinn 15 000 € 30 000 € 20 000 € –

./. Verlust – – – 25 000 €

BV 02 37 000 € ………………… ………………… …………………
    

3  Inventur – Inventar – Bilanz

Nach den gesetzlichen Vorschriften über die Buchführung (§ 240 Abs. 1 und 2, § 242 Abs. 1 
HGB, § 141 Abs. 1 Satz 2 AO) muss der Unternehmer zum Betriebsbeginn und zum Schluss 
eines jeden Wirtschaftsjahrs ein Inventar und eine Bilanz erstellen (vgl. 1). Ohne diese Unter-
lagen ist ein Betriebsvermögensvergleich nicht möglich, denn durch sie wird die Höhe des 
BV ja erst festgestellt.

3.1  Inventur

Die Inventur ist die körperliche Bestandsaufnahme des gesamten BV durch Zählen, Messen 
und Wiegen.

Das Schwergewicht liegt bei der Aufnahme der Warenbestände. Für das Anlagevermö-
gen ist unter bestimmten Voraussetzungen (R 5.4 Abs. 4 EStR) eine buchmäßige Bestands-
aufnahme zulässig. Bei Forderungen und Schulden können die Bestände ohnehin nur buch-
mäßig festgestellt werden.

3.2  Inventar

Das Inventar ist das auf Grund der Inventur erstellte Bestandsverzeichnis, in dem die Besitz-
posten und Schulden des Unternehmens nach Art, Menge und Wert im Einzelnen aufgeführt 
sind.

Durch Gegenüberstellen von Besitzposten und Schulden ergibt sich das BV (Eigenkapi-
tal). Das Inventar muss vollständig und wahrheitsgemäß sein. Ein fehlerhaftes Inventar führt 
zu einem falschen Betriebsvermögen und damit auch zu einem falschen Gewinn.

3.2.1  Gliederung des Inventars
Zu einem ordnungsmäßigen Inventar gehört auch eine übersichtliche Gliederung. Besitz-
posten und Schulden werden getrennt aufgeführt. Beim Besitz wird zwischen Anlage-und 
Umlaufvermögen unterschieden. Anlagevermögen (§ 247 Abs. 2 HGB, R 6.1 Abs. 1 EStR) dient 

3 Inventur – Inventar – Bilanz
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dem Betrieb auf längere Sicht (z. B. Einrichtung, Fuhrpark), Umlaufvermögen gehört i. d. R. 
nur kurzfristig zum BV (z. B. Waren, Geldmittel, Forderungen); vgl. R 6.1 Abs. 2 EStR.

Beispiel

Inventar
der Firma Kurt M., Getränkehandlung, Bachstadt auf 31.12.01
 

A. Besitz
Anlagevermögen

1. Einrichtung

20 Regale zu je 200 € 4 000 €

1 Ladentheke 500 €

1 Registrierkasse 600 €

2 Schreibtische zu je 150 € 300 €

2 Stühle zu je 80 € 160 € 5 560 €

2. Fuhrpark

1 Lieferwagen 9 400 €

Summe Anlagevermögen 14 960 €
Umlaufvermögen
1. Warenvorräte

20 Kisten Sprudel à 3 € 60 €
25 Kisten Limo à 4 € 100 €
30 Kisten Export-Bier à 8 € 240 €
10 Kisten Pils à 10 € 100 €

500 €
2. Außenstände lt. besonderer Liste 200 €
3. Guthaben bei Sparkasse B 8 160 €
4. Kassenbestand 240 €
Summe Umlaufvermögen 9 100 € 9 100 €
Summe Besitz 24 060 €
B. Schulden
1. Darlehen Brauerei Unterstadt 6 000 €
2. Verbindlichkeiten an Lieferer

Brauerei Unterstadt 150 €
Mineralquelle Baden KG 80 € 230 €

3. rückständige Ladenmiete 320 €
4. Summe Schulden 6 550 €
C. Gegenüberstellung
Summe Besitz 24 060 €
Summe Schulden 6 550 €
Eigenkapital (Betriebsvermögen) 17 510 €
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3.2.2  Ordnungsmäßigkeit des Inventars
Das Inventar gehört zu den wichtigsten Bestandteilen einer ordnungsmäßigen Buchführung. 
Es muss deshalb selbst ordnungsmäßig sein. Neben der Vollständigkeit ist darauf zu achten, 
dass alle Eintragungen lesbar sind, nichts radiert oder sonst wie unkenntlich gemacht ist, 
keine unbeschriebenen Zwischenräume verbleiben (Gefahr nachträglicher Eintragungen!) 
und Änderungen kenntlich gemacht sind. Selbstverständlich muss die Schrift dauerhaft sein; 
Bleistiftschrift ist nicht zulässig.

3.3  Bilanz

Ein ordnungsmäßiges Inventar kann je nach Art und Umfang des Betriebs einen beträcht-
lichen Umfang haben. Für einen raschen Überblick über die Vermögenslage des Unter-
nehmens ist es daher in der Regel nicht geeignet. Dazu dient, unter Beschränkung auf das 
Wesentliche, die Bilanz.

Die Bilanz ist eine gedrängte Gegenüberstellung der Besitzposten einerseits und der 
Schulden und des Eigenkapitals (Betriebsvermögens) andererseits.

Sie wird jeweils zum Bilanzstichtag (Abschlussstichtag, Ende des Wirtschaftsjahrs) auf 
Grund des Inventars erstellt.

3.3.1  Form und Inhalt der Bilanz
Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Besitz und Schulden, meistens in T-Form. Dabei 
werden die Besitzposten auf der linken Seite (= Aktiv-Seite) ausgewiesen, während die 
Schuldposten auf der rechten Seite (= Passiv-Seite) stehen. Den Besitz nennt man deshalb 
oft auch Aktiva, die Schulden Passiva.

Da Besitz und Schulden wertmäßig praktisch nie genau übereinstimmen, ergibt sich 
stets ein Unterschiedsbetrag, der als Eigenkapital (kurz: Kapital) bezeichnet wird. Dieser 
Unterschiedsbetrag stellt das Betriebsvermögen i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG dar (s. 2.1 und 
2.2).

Das Eigenkapital wird in der Regel auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Dadurch 
gleichen sich die Bilanzsummen in Aktiva und in Passiva aus. Man bezeichnet diesen Umstand 
als Bilanzgleichung (Aktiva = Passiva).

Diese Bilanzgleichung ist für das Verständnis der doppelten Buchführung sehr wichtig. 
Sie muss jederzeit sichergestellt sein.

Am anschaulichsten ist es, wenn man die Bilanz mit einer Waage vergleicht. (Das ent-
spricht auch ihrem Namen: il bilancia = die Waage.) Dann ergibt sich folgendes Bild:

Besitzposten
(Vermögen)

Schulden Eigen-
kapital
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Dieses Bild zeigt auch, dass bei einer Überschuldung des Betriebs das Eigenkapital auf der 
Aktivseite stehen muss, denn nur dadurch lässt sich der Ausgleich beider Seiten erreichen.

Man kann den Inhalt der Bilanz auch so deuten, dass man dem Ausweis des Vermögens 
auf der Aktivseite die Finanzierung des Vermögens durch Eigenkapital und Fremdkapital auf 
der Passivseite gegenüberstellt.

Gelegentlich ist die Bilanz auch in der Form anzutreffen, dass Aktiva und Passiva nicht 
nebeneinander, sondern untereinander stehen. Am Grundsatz der Bilanzgleichung (Aktiva 
= Passiva) ändert sich dadurch jedoch nichts. Für Kapitalgesellschaften ist nach § 266 Abs. 1 
Satz 1 HGB die Kontoform vorgeschrieben.

3.3.2  Gliederung der Bilanz
Der Klarheit der Bilanz dient eine übersichtliche Gliederung der Bilanzposten (§ 247 Abs. 1 
HGB). Dabei ist es üblich, bei den Besitzposten zuerst das Anlagevermögen und dann das 
Umlaufvermögen (vgl. 3.2.1), jeweils geordnet nach der Verfügbarkeit, auszuweisen. Auf der 
Passivseite steht an der ersten Stelle das Eigenkapital, dann die langfristigen und schließlich 
die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Schulden).

Beispiel

Die Bilanz der Firma Kurt M. (s. 3.2.1) könnte so aussehen:
 

Aktiva
Schlussbilanz 

der Firma Kurt M., Getränkehandlung, Bachstadt, auf den 31. Dezember 01 Passiva
A. Anlagevermögen  A. Eigenkapital 17 510 €

Einrichtung 5 560 € B. Schulden  
Fuhrpark 9 400 € Darlehen 6 000 €

B. Umlaufvermögen  Verbindlichkeiten für Waren 230 €
Warenvorräte 500 € sonstige Verbindlichkeiten 320 €
Forderungen 200 €   
Bankguthaben 8 160 €   
Kasse 240 €   

 24 060 €  24 060 €
    

Eine ausführliche Gliederungsvorschrift enthält § 266 HGB, allerdings nur für Kapitalgesell-
schaften, bestimmte Personengesellschaften (§ 264 a HGB) und Genossenschaften verbind-
lich, für andere Unternehmen aber eine gute Orientierungshilfe.

Fall 4

Durch die Inventur auf den 31.12.01 wurden folgende Bestände ermittelt: Bankguthaben 
21 700 €, Einrichtung 8 600 €, Grundstücke 60 000 €, Hypothekenschuld 40 000 €, Kassen-
bestand 5 400 €, LKW 14 200 €, Verbindlichkeiten an Lieferer 16 300 €, sonstige Verbind-
lichkeiten 7 800 €, Warenforderungen 17 900 €, Warenvorräte 32 500 €, Eigenkapital?

Ermitteln Sie das Eigenkapital (Betriebsvermögen) und stellen Sie die Bilanz auf.
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3.3.3  Bilanzenzusammenhang
Beim Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG ist das auf Grund der Bilanz 
ermittelte Betriebsvermögen (Eigenkapital) gleich zweimal von Bedeutung, zuerst als End-
vermögen für die Gewinnermittlung des abgelaufenen Wirtschaftsjahrs und sodann als Vor-
jahresvermögen für die Gewinnermittlung des folgenden Jahres. Es ist deshalb nicht üblich, 
für jedes Jahr eine besondere Eröffnungsbilanz aufzustellen. § 242 Abs. 1 HGB sieht eine 
Eröffnungsbilanz nur für den Beginn des Geschäftsbetriebs vor. Die Schlussbilanz des abge-
laufenen Jahres stellt praktisch die Eröffnungsbilanz für das folgende Jahr dar (Bilanzenzu-
sammenhang), vgl. § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB.

4  Änderung von Bilanzposten durch Geschäftsvorfälle

Nahezu jeder betriebliche Vorgang wirkt sich auf die Bilanzposten aus. Es ist möglich, dass 
sich die Veränderungen gegenseitig ausgleichen, sodass das Eigenkapital unberührt bleibt. 
Dann handelt es sich um Betriebsvermögensumschichtungen. Oft wird jedoch durch einen 
Geschäftsvorfall das Eigenkapital erhöht oder vermindert. Dann spricht man von Betriebs-
vermögensveränderungen. Diese können nicht nur betriebliche, sondern auch außerbe-
triebliche, d. h. private Anlässe haben. Von der Auswirkung auf das Eigenkapital hängt es 
weitgehend ab, ob ein Geschäftsvorfall eine Auswirkung auf den Gewinn hat. Deshalb ist es 
wichtig, die einzelnen Arten dieser Vorfälle näher zu betrachten.

4.1  Betriebsvermögensumschichtungen

Bei Betriebsvermögensumschichtungen ändert sich das Eigenkapital nur in seiner Zusam-
mensetzung, nicht jedoch in seiner Höhe. Damit ergibt sich bei ihnen auch keine Auswir-
kung auf den Gewinn. Sie sind also erfolgsneutral. Dabei unterscheidet man drei Arten von 
Betriebsvermögensumschichtungen: den Aktiv-Tausch, den Passiv-Tausch und den Aktiv-
Passiv-Tausch.

4.1.1  Der Aktiv-Tausch
Ein Aktiv-Tausch liegt vor, wenn der Abnahme eines Besitzpostens die Zunahme eines ande-
ren Besitzpostens gegenübersteht. Die Bilanzsumme ändert sich nicht.

Beispiele

a) Anschaffung einer Maschine gegen Bankscheck.
b) Aus der Kasse wird Geld auf das betriebliche Bankkonto eingezahlt.
c) Ein Kunde zahlt eine bisher als Forderung ausgewiesene Rechnung durch Überwei-

sung.

4.1.2  Der Passiv-Tausch
Beim Passiv-Tausch wird die Minderung einer Schuld durch die Erhöhung eines anderen 
Schuldpostens ausgeglichen. Die Bilanzsumme ändert sich ebenfalls nicht.

4 Änderung von Bilanzposten durch Geschäftsvorfälle
4 Änderung von Bilanzposten durch Geschäftsvorfälle
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Beispiele

a) Eine Warenschuld wird in eine Darlehensschuld umgewandelt.
b) Eine betriebliche Steuerschuld wird durch Aufnahme eines Bankkredits getilgt.

4.1.3  Der Aktiv-Passiv-Tausch
Von einem Aktiv-Passiv-Tausch spricht man, wenn sich Besitz und Schulden (Aktiva und Pas-
siva) in gleichem Umfang erhöhen oder vermindern.

Beispiele

a) Es werden Waren auf Rechnung (Kredit) gekauft.
b) Eine Lieferantenschuld wird durch Banküberweisung gezahlt.

Durch einen Aktiv-Passiv-Tausch ändert sich zwar nicht das Eigenkapital (Betriebsvermö-
gen), die Bilanzsumme wird aber höher oder niedriger. Die Bilanzgleichung bleibt jedoch 
stets gewahrt.

4.2  Betriebsvermögensveränderungen

Zahlreiche Geschäftsvorfälle führen jedoch zu einer Erhöhung oder Verminderung des Eigen-
kapitals (Betriebsvermögens). Der Anlass dazu kann betrieblich oder auch außerbetrieblich, 
d. h. privat sein. Es ist einleuchtend, dass betrieblich veranlasste Vermögensveränderungen 
i. R. d. BVV Einfluss auf den Gewinn haben. Privat veranlasste Vermögensveränderungen 
dürfen dagegen den betrieblichen Gewinn nicht beeinflussen. Aus diesem Grunde erfolgt 
die Korrektur beim BVV, nämlich die Zurechnung der Entnahmen und die Kürzung um die 
Einlagen.

Demnach sind die Betriebsvermögensveränderungen in zwei Gruppen einzuteilen, in 
die BV-Veränderungen aus betrieblichem Anlass und die BV-Veränderungen aus privatem 
Anlass.

4.2.1  Betriebsvermögensveränderungen aus betrieblichem Anlass
4.2.1.1  Betriebsvermögenserhöhungen durch Ertrag
Erhält ein Unternehmer einen Vermögenszufluss, ohne dass er dafür gleichzeitig entspre-
chende Ausgaben hat, so erhöht sich sein Eigenkapital und damit auch der Gewinn. Man 
spricht hier von Erträgen.

Beispiele

a) Dem Unternehmer werden auf seinem betrieblichen Bankkonto Bankzinsen gutge-
schrieben.

b) Für aus betrieblichem Anlass vermietete Räume wird Miete bar bezahlt.
c) Einem Handelsvertreter wird Provision überwiesen.
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4.2.1.2  Betriebsvermögensminderungen durch Aufwand
Hat ein Unternehmer betrieblich veranlasste Ausgaben, für die er unmittelbar keinen Gegen-
wert (= mehr Aktiva oder weniger Passiva) erhält, so vermindert sich sein Eigenkapital und 
damit auch der Gewinn. Es liegt ein Aufwand vor.

Beispiele

a) Die Stromrechnung für den Betrieb wird bar bezahlt.
b) Die Kraftfahrzeugsteuer für das Betriebsfahrzeug wird an die Bundeskasse überwie-

sen.
c) Die Arbeitnehmer des Betriebs erhalten ihre Löhne und Gehälter ausbezahlt.

4.2.2  Betriebsvermögensveränderungen aus privatem Anlass
4.2.2.1  Betriebsvermögenserhöhungen durch Einlagen
Private Einlagen in Geld oder Geldeswert erhöhen das Betriebsvermögen. Beim Betriebsver-
mögensvergleich ist deshalb die Vermögenszunahme entsprechend höher. Dies wird aber 
ausgeglichen durch die Kürzung um die Einlagen (vgl. 2.1). Einlagen sind deshalb erfolgsneu-
tral; sie wirken sich nicht auf den Gewinn aus.

Beispiel

Auf das betriebliche Bankkonto wird Geld aus einer Erbschaft oder einem Lottogewinn 
überwiesen.

4.2.2.2  Betriebsvermögensminderungen durch Entnahmen
Private Entnahmen in Geld oder Geldeswert vermindern das BV. Dies wirkt sich beim 
Betriebsvermögensvergleich negativ aus, wird aber ebenfalls ausgeglichen, und zwar durch 
die Zurechnung der Entnahmen (vgl. 2.1).

Entnahmen sind deshalb i. d. R. ebenfalls erfolgsneutral; sie wirken sich meist nicht auf 
den Gewinn aus.

Beispiele

a) Aus der Kasse wird Geld für private Zwecke entnommen.
b) Der Unternehmer entnimmt Ware zum Eigenverbrauch.

Eine andere Auswirkung ergibt sich, wenn ein Gegenstand in der Buchführung (Bilanz) mit 
einem niedrigeren Wert geführt wird, als es dem wirklichen Wert entspricht, wenn also soge-
nannte stille Reserven vorliegen. Diese stillen Reserven sind übrigens regelmäßig legal ent-
standen; bestimmte gesetzliche Bewertungsvorschriften führen oft zwangsläufig zu solchen 
niedrigeren Werten.

Dabei wird der in den Büchern ausgewiesene Wert als Buchwert bezeichnet. Unter 
»wirklicher Wert« ist nach dem Steuerrecht der sogenannte Teilwert zu verstehen. Zum 
Begriff Teilwert vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG und bei D 3. 1. 3.
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In diesen Fällen weicht die Vermögensverminderung durch Abgang des Gegenstandes 
zum Buchwert von der Zurechnung der Entnahmen mit dem Teilwert ab (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 1 EStG). Es kann sich dadurch eine Gewinnerhöhung (Ertrag) oder eine Gewinnminde-
rung (Aufwand) ergeben. Solche Entnahmen sind teilweise erfolgswirksam.

Beispiel

Ein bisher zum BV zählendes Fahrzeug mit einem Buchwert von 2 000 € soll künftig nur 
noch privat genutzt werden. Es wird entnommen. Der Teilwert beträgt bei der Ent-
nahme
a) 5 000 €,
b) 1 500 €.

Lösung:
a) Es entsteht ein Ertrag von 3 000 €.
b) Es entsteht ein Aufwand von 500 €.

4.3  Sonderfälle

Nicht alle Geschäftsvorfälle sind Betriebsvermögensumschichtungen oder -veränderun-
gen. In Ausnahmefällen, also nur selten, berührt ein Geschäftsvorfall keinen Besitz- oder 
Schuldposten, z. B. wenn betrieblicher Aufwand mit privaten Geldmitteln bestritten wird. 
Eine Gewinnauswirkung ergibt sich dabei nur, wenn Privatentnahmen oder Privateinlagen 
vorliegen.

Beispiele

a) Das Benzin für eine Geschäftsfahrt wird mit Privatgeld bezahlt.
Lösung: Es liegt einerseits eine Einlage, andererseits betrieblicher Aufwand vor. Der 
Gewinn mindert sich entsprechend.

b) Die Gemeinde verrechnet überzahlte Gewerbesteuer mit Grundsteuer für das private 
Grundstück.
Lösung: Die Erstattung der Gewerbesteuer ist ein Ertrag (bzw. eine Aufwandsmin-
derung), die Tilgung der privaten Grundsteuerschuld (weil aus betrieblichen Mitteln 
bestritten) eine Entnahme. Hier erhöht sich der Gewinn.

Hinweis

Gewerbesteuerzahlungen für Kalenderjahre ab 2008 sind aber gem. § 4 Abs. 5 b EStG steuerlich nicht 
mehr als Betriebsausgaben abzugsfähig; entsprechend sind Gewerbesteuererstattungen nicht mehr 
als Betriebseinnahmen zu versteuern. Dennoch liegen diesbezüglich handelsrechtlich weiterhin 
betriebliche Ausgaben bzw. Einnahmen vor, die auch als solche erfolgswirksam zu verbuchen sind. 
Zur Ermittlung des steuerlichen Gewinns als Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer sind 
allerdings Gewerbesteuerzahlungen dem handelsrechtlichen Gewinn außerhalb der Bilanz hinzuzu-
rechnen. Gewerbesteuererstattungen sind entsprechend abzuziehen.
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4.4  Zusammenfassung

Die folgenden Geschäftsvorfälle haben die folgende Gewinnauswirkung:

Art des Geschäftsvorfalls Gewinnauswirkung

1
1.1
1.2
1.3

Betriebsvermögensumschichtungen
Aktiv-Tausch
Passiv-Tausch
Aktiv-Passiv-Tausch

⎫ 

⎬
⎭

erfolgsneutral

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3

Betriebsvermögensveränderungen
aus betrieblichem Anlass
BV-Erhöhung durch Ertrag
BV-Minderung durch Aufwand
aus privatem Anlass
BV-Erhöhung durch Einlagen
BV-Minderung durch Entnahmen
Buchwert gleich Teilwert
Buchwert unter Teilwert
Buchwert über Teilwert

gewinnerhöhend
gewinnmindernd

erfolgsneutral

erfolgsneutral
gewinnerhöhend
gewinnmindernd

3.
3.1
3.2

Sonderfälle
betrieblicher Aufwand mit privaten Mitteln gezahlt
betrieblicher Ertrag für private Zwecke verwendet

gewinnmindernd
gewinnerhöhend

Fall 5

Bitte vermerken Sie in Spalte
a) ob es sich um eine BV-Umschichtung (U), eine BV-Erhöhung (E) oder eine BV-Minde-

rung (M) handelt;
b) ob ein betrieblicher (B) oder ein privater (P) Anlass vorliegt;
c) welche Auswirkung auf den Gewinn gegeben ist: erfolgsneutral (=), gewinnerhöhend 

(+) oder gewinnmindernd (./.).
 

Nr. Geschäftsvorfall a) b) c)
1 Der Unternehmer (U) kauft einen Lagerplatz für 10 000 € gegen Barzahlung.
2 U zahlt aus der Kasse 4 000 € auf das betriebliche Bankkonto ein.
3 U bezahlt eine Warenschuld durch Banküberweisung über 2 500 €.
4 Bankgutschrift über 20 000 € infolge Gewährung eines betrieblichen Darle-

hens durch die Bank.
5 Banklastschrift für hierfür angefallene Darlehenszinsen: 500 €.
6 Zahlung von Einkommensteuer durch Überweisung an das Finanzamt: 1 200 € 

(vgl. § 12 Nr. 3 EStG).
7 Mieter von betrieblich vermieteten Ladenräumen überweist an U 400 € Miete.
8 100 € Zinsgutschrift für Bankguthaben auf dem Geschäftskonto des U.
9 U entnimmt der Geschäftskasse 500 € für Urlaubsreise.

10 U zahlt aus Erbschaft 2 000 € bar auf betriebliches Bankkonto ein.
11 U entnimmt das Betriebs-Kfz, Buchwert 2 000 €, Teilwert 5 000 €.
12 U bezahlt Porto für Geschäftsbriefe mit 24 € aus privaten Mitteln.
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Hinweis

Gehen Sie hier – und in allen späteren Aufgaben – davon aus, dass Zahlungsvorgänge grundsätzlich 
über die Geschäftskasse bzw. das betriebliche Bankkonto laufen, wenn nicht ausdrücklich etwas 
anderes gesagt ist.




